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RATGEBER

JOT

Dr. iur. RudolfTuor

Volle Renten nach
gerichtlicher Trennung?
Ich erhalte seit einigenJahren
die AHV-Rente. Meine Frau ist

jetzt ebenfalls im AHV-Alter.
Meine Rente wurde neu be-

rechnet. Seither erhalte ich
eine plafonierte Rente von
1291 Franken, während die
Rente meiner Frau, die eben-

falls erwerbstätig war, 1719

Franken erreicht. Wir erwä-

gen nun, uns zu trennen, da-

mit jeder seine volle Rente er-
hält. Ist eine Trennung mög-
lieh, wenn wir weiterhin in
der gleichenWohnung leben?
Das Zivilgericht hat uns auf
Anfrage bestätigt, dass das Ge-

rieht nicht danach fragt, wo
man anschliessend wohnt.
Auch die Ausgleichskasse be-

stätigte, dass eine gerichtli-
che Trennung genügt, um die

Plafonierung aufzuheben.

Die Trennung einer Ehe ist ein
persönlicher Entscheid, den

primär die betroffenen Perso-

nen treffen müssen. Im Gegen-

satz zu einer Scheidung wird
die Ehe durch eine Trennung
nicht aufgehoben, sodass wei-

terhin eine rechtliche Bezie-

hung zwischen den Eheleuten
bestehen bleibt. Wenn Sie und

Ihre Frau sich auf eine Tren-

nung einigen und das Leben

einvernehmlich gestalten, so

erscheint die Frage, ob Sie wei-

terhin in der gleichen Woh-

nung leben, von untergeordne-
ter Bedeutung. Sie haben die
rechtlichen Fragen offenbar
bei den zuständigen Stellen

sorgfältig abgeklärt. Tatsäch-
lieh ist das neue Scheidungs-
recht so ausgestaltet, dass bei
klarem Willen zur Trennung
die Gerichte kaum weitere Ab-

klärungen treffen. Ich kann
Ihnen bestätigen, dass für die

Ausgleichskasse aufgrund der
klaren gesetzlichen Bestim-

mung der Nachweis einer ge-

richtlichen Trennung genügt,
um die Plafonierung der Ren-

ten aufzuheben.
Gerne hoffe ich, dass Sie und

Ihre Frau gemeinsam den für
Sie richtigen Entscheid finden.

KORRIGENDA

Bei der mittleren Tabelle
auf Seite 42 der Zeitlupe
12/99 hat sich ein Fehler

eingeschlichen. Es sollte
am Ende der Tabelle nicht
«Mindestrente» heissen,
sondern richtig:

P/afon/erung
ftofa/ /50%der/-/öchsfrenfe?

Tatsächlich wird der Ge-

samtanspruch für Verheira-

tete aus beiden Renten auf
maximal 150% der Höchst-
rente plafoniert. Dass sich
im Beispiel zwei gleiche
Renten ergeben, ist eine

Folge des Übergangsrechts

zur 10. AHV-Revision.

Die Berechnung ohne
Übergangsrecht, wie sie für

neue Fälle gilt, führt in der
Regel zu unterschiedlichen
Renten für die beteiligten
Eheleute, die zusammen
auf maximal 150% einer
Höchstrente, das heisst
3015 Franken (Wert 2000),

plafoniert werden müssen,
wie sich aus der Tabelle auf
Seite 43 ergibt.

geringfügig und betreffen ins-
besondere die Finanzierung
von Fleimaufenthalten. Auf-

grund der aktuellen Regelung
wird sich der von Ihnen beab-

sichtigte Wohnsitzwechsel auf
Ihre EL kaum auswirken.

Ich verstehe sehr wohl, dass

Sie in die Nähe Ihrer Kinder
ziehen möchten. Die AHV und
EL stehen diesem Vorhaben, zu
dem ich Ihnen alles Gute wün-
sehe, in keiner Weise entgegen.

Die AHV-Rente
reicht nicht mehr!
Ich bin verwitwet und habe
ein Wohnrecht, muss aher 600

Franken im Monat für Neben-
kosten bezahlen und den

Eigenmietwert versteuern.
Neben der maximalen AHV-

gurgel.. gurgel..
frischer Atem,
Trybol gepflegt
seit 100 Jahren.

BON
für 1 Trybol Mundpflegeset:
1 Trybol Kräuter-Mundwasser 20 ml
(reicht für ca. 40 Anwendungen) und
1 Trybol Zahnpasta mit Kamille 12g.

Name:
_

Strasse:

PLZ/Ort:
Fü 7/8/97

Mit Fr. 2.80 (Briefmarken) einsenden an:

j^rybol
AG, Postfach, 8212 Neuhausen

Hat ein Kantonswechsel
Auswirkungen
auf AHV und EL?

Ich lebe seit 10 Jahren im Ap-
penzellerland und möchte
wieder in den Kanton Nidwal-
den ziehen, wo meine Kinder
wohnen. Bevor ich den Wohn-
sitz wechsle, möchte ich je-
doch wissen, ob dies einen
Einfluss auf die AHV oder die
Ergänzungsleistungen (EL) ha-

ben kann.

Die AHV ist eine gesamt-
schweizerische Sozialversiche-

rung. Ein Kantonswechsel hat
auf die Versicherungsleistun-
gen keinen Einfluss, sodass Sie

auch bei Wohnsitzwechsel mit
der gleichen Rente rechnen
können.

Die EL sind ebenfalls in
einem Bundesgesetz geregelt.
Da sie jedoch aus Steuermit-
teln von Bund und Kantonen
finanziert werden, steht den

Kantonen ein gewisser Gestal-

tungsrahmen zu. Allerdings
sind die Abweichungen heute
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Rente erhalte ich monatlich
eine freiwillige Leistung von
170 Franken vom früheren Ar-
beitgeber meines verstürbe-
nen Mannes. Mit diesen Mit-
teln kann ich meinen Lebens-

unterhalt nicht mehr bezah-
len. Wieviel EL erhalte ich?
Wie muss ich vorgehen?

In Ihrem Brief erwähnen Sie

kein Vermögen; Ihr Hinweis
auf den «Eigenmietwert» lässt

allerdings Wohneigentum ver-

muten, das bei der EL-Berech-

nung anteilmässig berücltsich-

tigt werden müsste. Dennoch
scheint mir ein EL-Anspruch
durchaus möglich zu sein.

Daher sollten Sie über die
wohnörtliche EL-Stelle eine
verbindliche Beurteilung ver-
anlassen.

Für die verbindliche EL-Be-

rechnung müssen Sie an Ihrem
Wohnort eine Anmeldung bei
der AHV-Zweigstelle einrei-
chen. Dort erhalten Sie auch
das Anmeldeformular und wei-

tere Auskünfte über das Vorge-
hen. Die AHV-Zweigstelle und
die für Ihre Gemeinde zustäir-

dige Beratungsstelle von Pro

Senectute sind Ihnen allenfalls
bei der Anmeldung behilflich.

Die erstmalige Abklärung
eines EL-Anspruchs kann eini-

ge Zeit beanspruchen. Gleich-

zeitig wird auch der Anspruch
auf Prämienverbilligung für
die Krankenversicherung abge-

klärt.
Da Ergänzungsleistungen

frühestens ab dem Monat der

Anmeldung ausgerichtet wer-
den können, empfehle ich Ih-

nen, umgehend eine Anmel-

dung einzureichen. Über das

Ergebnis der EL-Berechnung
erhalten Sie eine Verfügung.
Wenn die erstmalige Beurtei-

lung längere Zeit beansprucht,
wird ein allfälliger Anspruch
rückwirkend bis zum Anmel-
demonat nachbezahlt.

Dr. iur. Rudol/Tuor

ßec/jf
Grill-Rauch aus der
Wohnung unten
Ich betreue eine an einer
chronischen Bronchitis lei-
dende Frau, die eine Eigen-
tumswohnung besitzt. Ihre
Einbauküche hat weder ein
Fenster noch einen Dampf-
abzug. Eine Ventilation vom
Backofen führt zum Kamin.
Der Wohneigentümer unter
ihr grilliert in der Küche, oh-

ne dass ein spezieller Abzug
(nur Ventilation) vorhanden
ist. Die Ventilation wurde von
einem Fachmann kontrol-
liert, es sollen keine Störun-

gen vorliegen. - Ab wann ist
eine Immission «übermässig»
im Sinne des Gesetzes? Wie
kann vorgegangen werden,
wenn ein langjähriger Kon-

flikt vorliegt und der Nachbar
kein Gehör hat? Müssen Nach-

barn beim Grillieren Rück-
sieht nehmen? Wie könnte
sich eine Verwaltung engagie-
ren, um allen Beteiligten ge-
recht werden zu können?

Eine Sie befriedigende, präzise
Antwort ist mir leider nicht
möglich. Ich kann Ihnen fol-

gende Angaben machen:
Die gesetzliche Regelung des

Stockwerkeigentums schreibt
grundsätzlich die gegenseitige
Rücksichtnahme zwischen den

Stockwerkeigentümern vor.
Lehre und Rechtsprechung ver-
stehen diese Vorschrift als Ver-

weis auf die nachbarrecht-
liehen Bestimmungen. Somit
stellt sich, wie Sie richtig be-

merken, bei Immissionen die

Frage, ob sie übermässig sind.
Die Übermässigkeit ist jedoch
aufgrund der Umstände des

einzelnen Falles zu beurteilen,
sodass sich allgemein gültige
Angaben kaum machen lassen.

Für den von Ihnen geschilder-
ten Fall könnte der Hinweis

hilfreich sein, dass für die Be-

urteilung der Übermässigkeit
von Immissionen nicht das

subjektive Empfinden und die
besonderen Bedürfnisse des

augenblicklichen Benützers ei-

nes Grundstückes (wozu auch
eine Eigentumswohnung
gehört) massgebend sind, viel-
mehr ist der objektive Mass-

stab des Empfindens eines nor-
malen Durchschnittsmen-
sehen anzulegen, der sich in
der gleichen Situation befin-
det. Aus der Rechtsliteratur
entnehme ich die Bemerkung,
dass beispielsweise kranke und
stark nervöse Leute in einer
Wohngegend keine spezielle
Rücksichtnahme verlangen
können. Anders sei es in der
Umgebung eines Spitals, in ei-

nem Kurort oder in einem aus-

gesprochenen Erholungsge-
biet, da an solchen Orten eben

eine ganz andere Durch-

schnittsvorstellung herrscht.
Ferner habe ich keine Gericht-
sentscheide gefunden, wonach
ein gelegentliches Grillieren
als übermässige Immission be-

urteilt worden ist. Ich denke
deshalb, dass Ihre Klientin
kaum Aussichten hat, auf
rechtlichem Weg ein Verbot
des Grillierens zu erreichen.
Da zudem die Ventilation in
Ordnung ist, wird die Klientin
wohl kaum die Anordnung
bautechnischer Massnahmen

erfolgreich beantragen kön-

nen.
Sinnvoll bleibt die Einschal-

tung der Verwaltung oder ei-

nes anderen Vermittlers, um
im Sinne eines Kompromisses
einen Modus Vivendi zu fin-
den, der für beide Stockwerkei-

gentümer (aber auch vielleicht
für andere Wohnungsbenüt-
zer) tragbar ist. Wenn eine Lö-

sung so nicht gefunden wer-

Für mehr Lebensqualität:

Schreiben Sie uns für mehr Informationen:

Name:

Strasse:

PLZ/Ort:
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